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Allgemeines 

Im Dezember 2004 hat der baden-württembergische Landtag das „Gesetz zur Anpassung des 

Verwaltungsverfahrensrechts an die moderne elektronische Kommunikation und zur Änderung 

des Landespersonalausweisgesetzes“ (kurz: Elektronik-Anpassungs-gesetz – EAnpG) beschlossen. 

Das Gesetz trat zum 1. März 2005 in Kraft. Der neue §3a Landesverwaltungsverfahrensgesetz 

erlaubt die Übermittlung elektronischer Dokumente, soweit der Empfänger hierfür einen Zugang 

eröffnet. 

 

Die Stadt Biberach eröffnet den Zugang zur Übermittlung elektronischer Dokumente über die 

virtuelle Poststelle (VPS). 

 

Die Kommunikation wird dabei immer vom Bürger selbst ausgelöst. Solange der Bürger keinen 

Kontakt mit der Stadtverwaltung über die virtuelle Poststelle aufgenommen hat, kann die Stadt-

verwaltung mit ihm über die VPS nicht kommunizieren. 

 

Die VPS ermöglicht dem Bürger seine Nachricht über ein assistentengeführtes Webformular der 

VPS zu übermitteln. Er kann dabei eine Nachricht mit oder ohne persönliche Registrierung an der 

VPS senden. 

 
Senden einer Nachricht ohne persönliche Registrierung 

Um eine Nachricht ohne vorherige persönliche Registrierung an der VPS zu senden, muss der Link 

„E-Mail an Ansprechpartner senden“ angeklickt werden. Im aufgehendem Formular müssen die 

notwendigen Felder ausgefüllt werden, insbesondere die mit einem * versehenen Felder dürfen 

nicht leer sein.  

Sobald man mit den Eingaben fertig ist, muss die Schaltfläche „Weiter“ angeklickt werden. 

. . . 
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Wird eine elektronische Antwort gewünscht, so sollte die erste Checkbox mit einem Häkchen ver-

sehen werden. Die Antwort erfolgt im Fall der unregistrierten Benutzung der VPS über normale 

und damit ungesicherte Mail. Zusätzlich kann eine Kopie der Nachricht an das private E-Mail-

Konto angefordert werden. 
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Falls notwendig können der Nachricht Anlagen hinzugefügt werden. 

 

 
 

Die VPS ermöglicht das signieren der versendeten Nachricht. Voraussetzung dafür ist, dass die 

hierfür notwendige technische Infrastruktur beim Bürger vorliegt. 
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Sofern alles problemlos geklappt hat, erhält man eine Eingangsbestätigung und in Abhängigkeit 

der zuvor gesetzten Häckchen eine Bestätigungsmail mit der Kopie des Schreibens. 
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Persönliche Registrierung an der VPS 

Um sich an der VPS zu registrieren, ist der Link „Anmeldung an der VPS“ in der Rubrik Kontakt der 

Website der Stadt Biberach anzuklicken. Im aufgehenden Benutzeranmeldung ist für die Regist-

rierung der Link „Registrieren Sie sich jetzt an der Virtuellen Poststelle“ anzuklicken. 

 

 
 

Um die Registrierung erfolgreich durchführen zu können, müssen alle mit * gekennzeichneten 

Pflichtfelder ausgefüllt werden. Vor Anklicken der Schaltfläche „Weiter“ sollten die jeweils getä-

tigten Eingaben auf ihre Richtigkeit, insbesondere auf Tippfehler, überprüft werden. 
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Als Bürger muss bei „Rolle für Bürger“ die Checkbox vor Anwender mit Häckchen versehen wer-

den. 
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Nach erfolgter Anmeldung erhält man eine Mail, die einen Link erhält, um das Account in der VPS 

zu aktivieren. Erst mit erfolgter Aktivierung des Accounts ist die Registrierung an der VPS abge-

schlossen. 
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Über die erfolgreich abgeschlossene Registrierung wird man in einer weiteren Mail informiert. 

 

 
 

 
Senden einer Nachricht mit persönlicher Registrierung 

Um eine Nachricht als registrierter Benutzer der VPS verschicken zu können, ist eine erfolgreiche 

Registrierung an der VPS – wie im vorhergehenden Abschnitt beschrieben – notwendig. Ist dies 

der Fall, kann man sich über den Link „Anmeldung an der VPS“ in der Rubrik Kontakt der Website 

der Stadt Biberach an der VPS mit den eigenen Benutzerdaten anmelden. 
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Um eine Nachricht zu verschicken, ist im Kasten „Neue Nachricht“ bei „An:“ die Stadtverwaltung 

Biberach und bei „Stelle:“ der gewünschte Ansprechpartner (z. b. info, Ordnungsamt) auszuwäh-

len. 

 

 
 

Der weitere Verlauf entspricht dem Senden einer Nachricht ohne Registrierung. Dabei werden 

Felder, die durch die Registrierung bereits bekannt sind, automatisch durch die VPS befüllt. 

 
Schnellsendung einer Nachricht für registrierte Benutzer der VPS 

Eine weitere Möglichkeit der Versendung einer Nachricht für registrierte Benutzer besteht darin, 

den Link „E-Mail an Ansprechpartner senden“ aufzurufen, die notwendigen Eingabefelder 

(Betreff, Nachricht) auszufüllen und dann E-Mail-Adresse und Passwort unter Benutzeranmel-

dung einzutragen. 
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